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Das dürfte zunächst mal zulässig sein, wenn es sich über längere Zeit hinzieht, würde ich
trotzdem eine Klassenkonferenz einleiten. Sonst könntest Du möglicherweise dem Vorwurf
ausgesetzt sein, Du würdest nur für Ruhe in der Klasse sorgen aber keine weiteren nötigen
Maßnahmen einleiten, damit der Schüler wieder "beschulbar" wird.

Auf solche Spielchen wie Aufsicht auf dem Flur bei offener Tür würde ich mich nicht einlassen,
das fühlt sich so ein Schüler nur weiter bemüßigt den Unterricht durch Faxen von draußen zu
stören und sei es nur, weil du ihn permanent im Auge behalten musst.
Ich würde das Vorbereiten und schon im Vorfeld mit Kollegen die grade eine Freistunde haben
oder dem Sekreteriat absprechen, dass der Schüler an einem anderen Ort beaufsichtigt wird.
(Vorzugsweise versorgt mit Aufgabe zur Stillarbeit, die du anschließend auch einsammeln und
nötigenfalls zur Dokumentation fortgesetzter Leistungsverweigerung heranziehen kannst.)

Grüße,
Moebius
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